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Landkreis Göttingen Göttingen, den 26. September 2016 
Der Landrat 
Umweltamt 
7023 (505) 70298-16 
 
 
 
Feststellung gem. § 3a UVPG1; 
Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung gem. § 8 WHG2 
 
Der Wasserverband Leine-Süd, Lehmkuhlenweg 6, 37133 Friedland, hat beim Landkreis 
Göttingen die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser 
aus den Brunnen Friedland 3 und 4 mit einer Jahres-Gesamtentnahmemenge von max. 
320.000m³ zum Zweck der öffentlichen Wasserversorgung beantragt. 
 
Bei dem Antrag handelt es sich um ein Vorhaben, das unter Nr. 13.3.2 der Anlage 1 des 
UVPG aufgeführt und mit einem „A“ versehen ist. Damit ist gem. § 3c UVPG eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalles erforderlich.  
 
Als für dieses Verfahren zuständige Behörde habe ich auf der Grundlage der vorliegenden 
Planunterlagen die Vorprüfung durchgeführt. Nach Prüfung kann festgestellt werden, dass 
von dem Vorhaben unter Beachtung der in Anlage 2 des UVPG genannten Prüfkriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, so dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. 
 
Schütte 
 

 
 
 
 
     _____________________ 

1
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  vom 24.02.2010 (BGBl. I  S. 94) 

2 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
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Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rosdorf liegt in der Zeit vom 30.09.2016 bis einschließlich 
11.10.2016 bei der Gemeinde Rosdorf, Lange Str. 12, 37124 Rosdorf zur Einsichtnahme aus. 
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